
Auf Grund dieses Sachverhalts wies das Kreisgeridit 
den Angeklagten B. wegen mehrfachen, teils gemein
schaftlich begangenen Diebstahls von sozialistischem 
und persönlichem Eigentum, wegen vorsätzlicher Be
schädigung sozialistischen Eigentums und wegen un
befugter Benutzung von Kraftfahrzeugen (Vergehen 
gemäß §§ 158 Abs. 1, 161, 177 Abs. 1, 180, 163 Abs. 1, 201 
Abs. 1 StGB) und den Angeklagten H. wegen mehr
fachen, teils als Gehilfe, teils wegen gemeinschaftlich 
begangenen Diebstahls von sozialistischem und persön
lichem Eigentum (Vergehen gemäß §§158 Abs. 1, 161, 
177 Abs. 1, 180 StGB) in ein Jugendhaus ein.
Gegen diese Entscheidung richtet sich der Kassations
antrag des Generalstaatsanwalts der DDR, mit dem zu
gunsten der beiden Angeklagten fehlerhafte Anwen
dung des § 75 StGB und ein sich daraus ergebender 
gröblich unrichtiger Strafausspruch gerügt werden. Der 
Antrag hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :  ,

Das Kreisgeiricht hat bei der Prüfung der Strafzumes
sung zutreffend hervorgehoben, daß bei beiden Jugend
lichen eine erhebliche soziale Fehlentwicklung vorliegt, 
die bereits in der Kindheit begonnen und sich infolge 
der ungünstigen Erziehungsbedingungen im Elternhaus 
in den letzten Jahren zunehmend ausgeprägt hat. Sie 
zeigt sich insbesondere in der fehlenden sozialen Ein
ordnungsbereitschaft und der äußerst negativen Ein
stellung der Angeklagten gegenüber gesellschaftlichen 
Normen. Dies kommt vor allem in solchen Fehlverhal
tensweisen zum Ausdrude, wie der fortgesetzten Schul
bummelei des Angeklagten H., dem geringen Leistungs
verhalten beider Angeklagten, ihrem wiederholten Aus
reißen aus den staatlichen Erziehungseinrichtungen und 
ihren fortgesetzten Diebstählen. Der Grad der Aus
prägung der sozial unangepaßten Verhaltensweisen 
führte zu wiederholten Heimeinweisungen.
Nicht beachtet hat das Kreisgericht jedoch, daß nicht 
jedes strafbare Handeln eines erheblich sozial fehlent
wickelten Jugendlichen die Einweisung in ein Jugend
haus rechtfertigt.
Die Vorschrift des § 75 StGB geht in ihrer strafrechts
politischen Zielsetzung davon aus, daß zur Überwin
dung der sozialen Fehlentwicklung eine längere erziehe
rische Einwirkung erforderlich ist, die auf Grund der 
Schwere der Straftat unter den Bedingungen des Frei
heitsentzuges erfolgt. Entsprechend diesem gesellschaft
lichen Anhegen beträgt der Mindestaufenthalt im Ju
gendhaus ein Jahr (§ 75 Abs. 3 StGB).
Da Jugendhaus jedoch eine Maßnahme mit Freiheits
entzug ist und die Tatschwere stets das entscheidende 
Kriterium für die Strafzumessung darstellt, kann die 
Einweisung eines erheblich sozial fehlentwickelten Ju
gendlichen nur dann erfolgen, wenn die Straftat einen 
solchen Schweregrad erreicht hat, daß eine Freiheits
strafe von mindestens einem Jahr ausgesprochen wer
den müßte. Damit wird die Strafe in das richtige Ver
hältnis von Tatschwere zur erheblichen sozialen Fehl
entwicklung des Jugendlichen gesetzt und vermieden, 
daß die mit mindestens einem Jahr Freiheitsentzug ver
bundene Einweisung in ein Jugendhaus im wesentlichen 
vom Vor liegen einer erheblichen sozialen Fehlentwick
lung abhängig gemacht wird. Die bisher in der Recht
sprechung vertretene Auffassung, wonach die Tat
schwere bei einer Einweisung in ein Jugendhaus den 
Ausspruch einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
rechtfertigen müsse, führte nicht dazu, der Tatschwere 
die ihr zukommende Bedeutung beizumessen und die 
Proportionalität zwischen Tat und Strafe zu wahren. 
Die bisherigen Rechtsstandpunkte zu dieser Problematik 
werden deshalb aufgegeben (vgl. OG, Urteil vom 
10. Januar 1969 - 3 Zst 26/68 - [NJ 1969 S.373]; OG,

Urteil vom 17. August 1971 - 3 Zst 18/71 - [OGSt Bd. 12 
S. 139; NJ 1971 S. 683]).
Daraus ergibt sich, daß der Ausspruch einer Freiheits
strafe unter einem Jahr gegenüber Jugendhaus die ge
ringere Maßnahme strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
ist. Auf eine Freiheitsstrafe unter einem Jahr ist also 
trotz des Vorliegens einer erheblichen sozialen Fehl
entwicklung zu erkennen, wenn dies der Schwere der 
Tat entspricht. Davon ist im vorliegenden Fall auszu
gehen.
Der Ausspruch einer Freiheitsstrafe ist angesichts der 
wiederholten Straftaten der Angeklagten, ihres hart
näckig uneinsichtigen Verhaltens, das sich in immer 
wieder neuen, egoistisch motivierten Diebereien zeigt, 
erforderlich.
Im übrigen hat das Kreisgericht nicht beachtet, daß 
beide Angeklagten, soweit sie gemeinsam Diebstähle 
zum Nachteil von sozialistischem und persönlichem 
Eigentum begangen haben, als Gruppe i. S. der §§ 162 
Abs. 1 Ziff. 2 und 181 Abs. 1 Ziff. 2 StGB handelten. 
Soweit die verletzten Gesetze wegen der durch die 
gruppenweise Tatbegehung bewirkten erhöhten Gefähr
dung des sozialistischen und persönlichen Eigentums 
eine Strafverschärfung vorsehen, sind bei der Anwen
dung des schweren Falles im Sinne der genannten Be
stimmungen im Verfahren gegen Jugendliche jedoch 
jugendspezifische Besonderheiten zu beachten. Es ge
hört zu den jugendtypischen Verhaltensweisen, sich in 
Gruppen zusammenzufinden. Deshalb ist bei solchen 
Straftaten stets zu prüfen, ob es im Zusammenhang mit 
der gruppenweisen Tatbegehung entwicklungsbedingte 
Besonderheiten gibt, die für die Beurteilung der 
Schwere der Tat wichtig sind, weil sie dem Jugend
lichen ein gesellschaftsgemäßes Verhalten erschwerten 
und dadurch Einfluß auf seine Entscheidung zur Tat
begehung hatten. Kommt in der Straftat zum Ausdruck, 
daß Entwicklungsbesonderheiten i. S. des § 65 Abs. 3 
StGB die Tatentscheidung beeinflußten, so können sich 
daraus schuldmindemde Umstände ergeben, die die An
wendung des § 62 Abs. 3 StGB rechtfertigen.
In der vorliegenden Strafsache sind solche entwicklungs
bedingten Besonderheiten gegeben, die auch unter Be
rücksichtigung des nicht erheblichen Schadens der 
Eigentumsdelikte eine außergewöhnliche Strafmilderung 
erfordern.
Die Straftaten der Jugendlichen selbst, so auch ihre 
gruppenweise Begehung, bringen pubertätsbedingte 
Entwicklungsprobleme mit davon abhängiger Unfertig
keit, Labilität und sozialer Einordnungsschwierigkeit 
im Prozeß des Erwachsenwerdens zum Ausdruck. In 
gegenseitiger Bedingtheit mit der sozialen Fehlentwick
lung beider Jugendlichen kam es zu einer Verzögerung 
in der Gesamtpersönlichkeitsformung. Diese zeigte sich 
bereits in dem geringen Leistungsverhalten in der 
Schule, in dem fortgesetzten Ausreißen und schließlich 
in den Straftaten selbst. Allein die Vorstellung der Ju
gendlichen, die den Wäschediebstählen zugrunde lag — 
nämlich die Kleidungsstücke, so auch Unterwäsche, im 
Gebrauchtwarenladen zu verkaufen —, weist darauf 
hin, daß es ihnen noch schwer fiel, ein derartiges Vor
haben real zu werten. Eine solche Motivation offenbart 
eine naive Betrachtungsweise, mit der Erwachsene oder 
reifere Jugendliche einen derartigen Vorgang nicht be
urteilen würden.
Unter Berücksichtigung der Entwicklungsbesonderheiten 
und des niedrigen Schadens kann von der Anwendung 
des schweren Falles abgesehen werden (§§ 62 Abs. 3, 
65 Abs. 3 StGB). Aus den schon dargelegten Gründen 
ist aber der Ausspruch einer Freiheitsstrafe erforder
lich, deren Höhe jedoch entsprechend der Schwere der 
von beiden Angeklagten begangenen Straftaten unter 
einem Jahr zu liegen hat.
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